Hinweise in grüner Schrift dienen nur der Nachvollziehbarkeit und gehören nicht in den Beschluss. Diese Hinweise sind vor der Unterfertigung zu löschen.

Die Eigentümergemeinschaft der Liegenschaft KG [12345 Musterstadt] EZ [123], [Straße Hausnummer, PLZ, Ort], bringt folgenden U M L A U F B E S C H L U S S  zur Abstimmung:

BESCHLUSS:
Punkt 1 ist optional und kann gelöscht werden, wenn zuvor nicht fremdverwaltet wurde.
1.	Der Vertrag mit der bestehenden Hausverwaltung [Firma] wird zum [Datum] gekündigt. [Name] wird diese darüber in Kenntnis setzen. 
2.	Die Wohnungseigentümergemeinschaft übernimmt mit [Datum] die Verwaltung in Form der Selbstverwaltung.  
3.	Die Agenden der Verwaltung verteilen sich wie folgt und werden, stellvertretend für die 
(Mehrheit der) Eigentümer, wie folgt übernommen: 
Hierbei handelt es sich um eine beispielhafte Aufzählung der wichtigsten Agenden, die im Rahmen einer Selbstverwaltung anfallen. Die Liste muss mit Streichungen und Ergänzungen an die individuellen Umstände angepasst werden.
· Mit Versicherungsangelegenheiten ist betraut: [Name und Top Nr. oder Firma]
· Mit dem Versand der aktuellen Vorschreibungen entsprechend dem geltenden Aufteilungsschlüssel ist betraut: [Name und Top Nr. oder Firma]
· Mit der Beauftragung von Leistungen der ordentlichen Verwaltung (zB Winterdienst, Reinigung, Wartungen, Strombezug, Rauchfangkehrer, Grünpflege, Leuchtmitteltausch, routinemäßige und kleinere Reparaturen und Erhaltungsmaßnahmen etc) ist betraut: [Name und Top Nr. oder Firma]
· Primärer Ansprechpartner gegenüber Behörden und Betriebskostenempfängern/ Vertragspartnern ist: [Name und Top Nr. oder Firma]
· Mit der Eröffnung und Führung eines des WEG-Betriebskosten- und Rücklagenkontos sowie der Bildung und Verwaltung der Rücklage ist betraut: [Name und Top Nr. oder Firma]
· [bookmark: _Hlk190358834]Mit der Entgegennahme von Vorschreibungen, Rechnungen und sonstiger Korrespondenz (Zustellvollmacht) sowie Veranlassung der Zahlung aus dem Betriebs- und Rücklagenkonto ist betraut: [Name und Top Nr. oder Firma]
· Mit der Buchhaltung ist betraut: [Name und Top Nr. oder Firma]
· Mit der Vorbereitung von Steuererklärungen ist betraut: [Name und Top Nr. oder Firma]
Alle anderen Agenden werden, sofern keine gesonderte Zuteilung erfolgt, von der Mehrheit der Eigentümer wahrgenommen.  
Die betrauten Personen dürfen zusätzliche Tätigkeiten wahrnehmen, die mit der Wahrnehmung der oben genannten Agenden unmittelbar in Zusammenhang stehen und zur Erfüllung der Aufgaben notwendig sind.
Die genannten Personen sind nicht Verwalter im Sinne des § 19 ff WEG. Ihre Tätigkeit umfasst nicht die Haftung für Schäden und Mängel und deren Behebung (dies gilt für Personen- und Sachschäden, zB bei Unterlassung der Pflichten der Eigentümergemeinschaft). 
Eine Haftung dieser Personen für Schäden, die durch eine zuvor tätige externe Hausverwaltung entstanden ist, ist ausgeschlossen.

Zutreffendes bitte ankreuzen:
O 	Ich stimme dem Beschluss zu
O 	Ich stimme dem Beschluss nicht zu.

Name: ________________________________________________

Wohnungseigentumsobjekt Nr: ___________

__________________			_________________________________________________
Datum					Unterschrift (bei Eigentümerpartnerschaft beide Partner)

Es wird ersucht, den Umlaufbeschluss ausgefüllt und unterfertigt bis [Datum] (einlangend) per Post an [Name und Adresse] oder per E-Mail an [E-Mail Adresse] zu retournieren.
Während aufrechter Frist hat jeder Wohnungseigentümer Gelegenheit zur Äußerung. Bei gemeinsamem Wohnungseigentum stehen die damit verbundenen Befugnisse zur Mitwirkung an der Entscheidungsfindung (Äußerungs- und Stimmrecht) gemeinsam zu. Bei grundbücherlich einverleibten Fruchtgenussrechten steht dem Fruchtgenussberechtigten das Stimmrecht zu.
Der Beschluss kommt zustande (i) mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentumsanteile oder (ii) einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen und Zustimmung eines Drittels der Eigentumsanteile. Ein mehrheitliches Unterbleiben der Stimmabgabe verhindert eine wirksame Beschlussfassung nicht (§ 24 WEG 2002).
Im Falle der Stimmengleichheit kann jeder Wohnungseigentümer die nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffende Entscheidung des Gerichts beantragen.
